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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.2018

Norm

EMRK Art8

1. EMRK Art. 8 heute

2. EMRK Art. 8 gültig ab 01.05.2004

Rechtssatz

Was die Bedingung der Vorhersehbarkeit betri4t hängt der Grad der geforderten Bestimmtheit der Gesetzgebung

davon ab, welchen Bereich sie regelt. Bedrohungen der nationalen Sicherheit lassen sich schwer im Voraus de7nieren.

Eine Person, die von einer auf Erwägungen der nationalen Sicherheit beruhenden Maßnahme betro4en ist, darf jedoch

nicht aller Garantien gegen Willkür beraubt werden. Sie muss unter anderem in der Lage sein, die Maßnahme von

einem unabhängigen und unparteiischen Spruchkörper überprüfen zu lassen und dabei die Möglichkeit haben, in

einem kontradiktorischen Verfahren ihren Standpunkt zu vertreten.
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Auch; Beisatz: Die betroffene Person muss insbesondere in der Lage sein zu bestreiten, dass die nationale

Sicherheit auf dem Spiel steht. (Ljatifi gg, Mazedonien) (T1)

Beisatz: Derselbe Maßstab ergibt sich auch aus Art 1 7.ZPMRK (Ljatifi gg, Mazedonien) (T2); Veröff: NL 2018; 280
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